
Abstimmungsbotschaft
zur Vorlage 1

Grundbuchamtliche Sicherung zur Nutzung 
von 50 öffentlichen Parkplätzen für Personen-
wagen im Untergeschoss des Ergänzungs -
baus des Regierungsgebäudes zu 1.75 Mio. 
Franken aus der Spezialfinanzierung

Volksabstimmung vom
26. September 2021



Gemeinderat und Stadtrat unterbreiten 
Ihnen ein Kreditbegehren für die grund
buchamtliche Sicherung zur Nutzung 
von 50 öffentlichen Parkplätzen für Per
sonenwagen im Untergeschoss des Er
gänzungsbaus des Regierungsgebäudes 
zu 1.75 Mio. Franken aus der Spezialfi
nanzierung. 

Mit dem Ergänzungsbau des Regierungs
gebäudes entlang der Staubegg strasse 
entstehen 215 neue Tiefgaragenpark
plätze, wovon die Stadt Frauenfeld 50 
Plätze für die öffentliche Nutzung er
werben kann. Die Kosten belaufen sich 
pro Parkplatz auf 35’000 Franken, was 
zum beantragten Kredit von 1.75 Mio. 
Franken führt. 

Der Gemeinderat hat dem Kreditbegeh
ren an seiner Sitzung vom 17. März 2021 
mit 25 Ja zu 14 NeinStimmen zu ge
stimmt. Daraufhin wurde mit 13 Stim
men das Behördenreferendum gemäss 
Artikel 11 der Gemeindeordnung und 
Art. 53a des Geschäftsreglementes des 
Gemeinderates ergriffen. 

Die Vorlage in Kürze
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Die Abstimmungsfrage lautet:

Stimmen Sie dem Kreditbegehren für 
die grundbuchamtliche Sicherung zur 
Nutzung von 50 öffentlichen Park-
plätzen im Untergeschoss des Ergän-
zungsbaus des Regierungsgebäudes 
zu 1.75 Mio. Franken aus der Spezial-
finanzierung zu?
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Am 27. September 2020 hat die Thur
gauer Stimmbevölkerung mit einem 
deutlichen JaAnteil dem Antrag des Re
gierungsrates zum Objektkredit von 39.8 
Mio. Franken für den Ergänzungsbau des 
Regierungsgebäudes zugestimmt. Der 
Ergänzungsbau (Nr.1, s. untenstehende 
Abbildung) liegt an der Staubeggstras
se und reiht sich hinter dem bestehen
den Regierungsgebäude (2) resp. in der 
zweiten Reihe der Bebauung entlang der 
Vorstadt (3) ein.

Mit dem Neubau wird eine Zentralisie
rung von gegen 300 Arbeitsplätzen der 
kantonalen Verwaltung ermöglicht. Es 
wird ein viergeschossiger urbaner Holz

Die Vorlage im Detail
bau, der sich in die Altstadt einfügt, mit 
einer Tiefgarage entstehen.

Ausgangslage
Mit dem Reglement über FahrzeugAb
stellplätze und Einstellräume auf priva
tem Grund und Entrichtung von Ersatz
abgaben (Abstellplatzreglement) wurde 
die Parkierungsregelung auf privatem 
Grund konkretisiert. Neben der Erstel
lungspflicht für Autoabstellplätze wur
de auch die Ersatzabgabe geregelt. Eine 
solche besteht gemäss Art.11, wenn die 
Erstellung der erforderlichen Autoabstell
plätze auf privatem Grund nicht möglich, 
nicht zulässig oder nicht zumutbar ist 
und sich der Erstellungspflichtige nicht 

Quelle:  Abstimmungsbotschaft des Regierungsrates zum 27. September 2020  
(GLVDR ©nightnurse)
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an einer Gemeinschaftsanlage – z.B. 
einer zentralen Parkierung – beteiligt. 
In weiten Teilen der Innenstadt – in der 
Altstadt und der Vorstadt – wird bei der 
Bewilligung von Neu und Umbauten 
oft auf diese Möglichkeit zurückgegrif
fen. Mit diesen Ersatzabgaben sowie 
den Einnahmen aus den Parkiergebüh
ren wird die Spezialfinanzierung «Par
kierung» geäufnet. Aktuell beläuft sich 
die Summe der Spezialfinanzierung 
auf knapp 6 Mio. Franken (Stand Ende 
2020). Tendenziell steigt der Saldo (ohne 
zusätzlichen Entnahmen) des Fonds um 
jährlich ca. 150‘000 Franken an.

Gemäss Art. 16 des Abstellplatzregle
ments dienen die Mittel der Spezialfi
nanzierung «Parkierung» der Errichtung, 
dem Betrieb und Unterhalt öffentlicher 
Parkierungsanlagen, der Beteiligung 
an gemischtwirtschaftlichen Gemein
schaftsanlagen sowie der Verwirklichung 
flankierender Massnahmen.

Zuletzt wurden 1996 und 2013 Beteili
gungen an Parkgaragen getätigt:

•  1996 bewilligte der Gemeinderat ei
nen Kredit von 972‘000 Franken zu
gunsten von 27 Tiefgaragenplätzen 
im 1. Untergeschoss des Verwaltungs 
und Geschäftshauses am Marktplatz. 
Total stehen dort 63 Parkplätze für die 
öffentliche Nutzung zur Verfügung. 
Die öffentliche Parkierungsanlage ist 
während 24 Stunden und an sieben 
Tagen pro Woche geöffnet.

•  2013 genehmigte der Gemeinderat 
auf Antrag des Stadtrates einen Beitrag 
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von 2 Mio. Franken an die Investitions
kosten für eine öffentlich zugängliche, 
private Tiefgarage (Parkhaus Altstadt) 
mit mindestens 60 öffentlichen Park
plätzen. Mit dem Beitrag an die öf
fentliche Parkierung entledigte sich die 
Stadt der Risiken bezüglich Bau und 
Betrieb des Parkhauses. Die Öffnungs
zeiten liegen zwischen 07.00 Uhr und 
21.00 Uhr.

Altstadtnah sind diese beiden Tiefgaragen 
die einzigen mit öffentlicher Beteiligung. 
Die restlichen Parkierungsanlagen (wie 
Schlosspark, Passage, Haus am Bahnhof) 
werden von Privaten betrieben. Auf deren 
Öffnungszeiten, Parkierungsberechtigun
gen, Tarifgestaltungen etc. hat die Stadt 
keine Einflussmöglichkeiten. 

Aktuell beträgt die Auslastung des Park
hauses Altstadt, welche mit verschiede
nen Zählungen belegt wurde, ca. 30 %. 
Die Auslastung des Parkhauses am Markt
platz beträgt ca. 65 %.

Die Parkierung versteht der Stadtrat wei
terhin als Steuerungselement für den 
Verkehr im Allgemeinen. Mit der Überar
beitung des Parkierungsreglements – der 
Entwurf wurde durch das Departement 
für Bau und Umwelt (DBU) ein erstes Mal 
überprüft – möchte der Stadtrat in der 
Lage sein, nicht nur in Abhängigkeit der 
tatsächlich anfallenden Kosten Parkge
bühren festzulegen, sondern die Tarife so 
zu gestalten, dass sie eine lenkende Wir
kung entfalten. Deshalb ist es wichtig, dass 
die Stadt über eigene Parkplätze, bei denen 
sie die Tarife selber gestalten kann, verfügt.
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Ergänzungsbau Regierungsgebäude
Im Bereich Staubeggstrasse – Regierungs
gebäude (Nr. 2, s. Abbildung oben) – 
Vorstadt (3) – Villa Wohlfender (5) wird 
ein Neubau entstehen, der die räumli
chen und betrieblichen Anforderungen 
eines modernen Bürogebäudes erfüllt 
und gleichzeitig den besonderen städ
tebaulichen und architektonischen He
rausforderungen in unmittelbarer Nähe 
der Frauenfelder Altstadt und des Re
gierungsgebäudes Rechnung trägt. Im 
April 2016 wurde ein Architekturwett
bewerb ausgeschrieben, aus dem das 
Projekt «dino» des Architekturbüros 
«Gäumann Lüdi von der Ropp Architek
ten» aus Zürich als Sieger hervorging. 
Realisiert werden soll ein viergeschossiger 
urbaner Holzbau, der die Kette der Regie

rungsbauten über die Promenade hinaus 
in angemessener Weise verlängert und 
Platz für fast 300 Arbeitsplätze bietet. 
Die heute bestehende oberirdische Par
kierungssituation (ca. 100 Abstellplätze) 
soll gemäss den Vorgaben aus der Richt
planung «Siedlung und Verkehr» in den 
Untergrund verschoben werden.

Die verkehrliche Erschliessung des Ergän
zungsbaus resp. der Tiefgarage erfolgt via 
Staubeggstrasse. Der Bedarf an Autoab
stellplätzen für die kantonale Verwaltung 
wird durch 165 Autoabstellplätze in der 
Tiefgarage abgedeckt. Im Rahmen des 
Baubewilligungsverfahrens wird darauf 
geachtet, dass die naheliegende Schule 
durch die Zu und Wegfahrt möglichst 
nicht belastet wird.

Quelle: Abstimmungsbotschaft des Regierungsrates zum 27. September 2020 (GLVDR 
©nightnurse), rot umrandet die öffentlichen Zugänge zur Tiefgarage sowie die Zu- und 
Wegfahrt (roter Pfeil)
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Grosse Chance für Frauenfeld
Wie der Beantwortung der Einfachen 
Anfrage betreffend «Auslastung von 
subventionierten öffentlichen Parkie
rungsanlagen» vom 5. Mai 2020 (Stadt
ratsbeschluss Nr. 129) und auch der 
Botschaft des Regierungsrates zum Er
gänzungsbau entnommen werden kann, 
hat der Stadtrat sein Interesse an einer 
erweiterten Tiefgarage mit 50 öffentli
chen Parkplätzen signalisiert. Dies vor
behältlich der Zustimmung der zuständi
gen Organe. Die Möglichkeit, an dieser 
innerstädtischen Lage weitere öffentliche 
Abstellplätze zu schaffen, ist eine grosse 
Chance. 

Die Parkplätze sind insbesondere für die 
Gewerbetreibenden in der Vorstadt von 
Bedeutung. Die zusätzlichen Parkplätze 
sind auch notwendig, da mit den neuen, 
teilweise nicht öffentlichen Nutzungen 
des Kasernenareals und der Gebietsent
wicklung «Murgbogen» weniger öffentli
che Parkplätze auf dem Oberen und dem 
Unteren Mätteli zur Verfügung stehen 
werden. Mit der öffentlichen Teilnutzung 
der Tiefgarage beim Ergänzungsbau Re
gierungsgebäude kann der Verlagerung 
von oberirdischen zu unterirdischen Park
plätzen gemäss Richtplan «Siedlung und 
Verkehr» Rechnung getragen werden.

Der Beantwortung der Einfachen Anfra
ge betreffend «Ohne Parkplätze keine 
Kunden, ohne Kunden keine Gewer
betreibenden, ohne Gewerbetreibende 
keine belebte Innenstadt» vom 10. No
vember 2020 (Stadtratsbeschluss Nr. 284) 

kann im Detail entnommen werden, dass 
in den letzten 10 Jahren im Stadtzentrum 
42 Parkplätze abgebaut wurden:

–  Im Perimeter der Altstadt wurden zwar 
mit dem Parkhaus Altstadt 63 Park
plätze neu erstellt, im Gegenzug aber 
entlang der Promenade, vis à vis dem 
Regierungsgebäude, vor dem Huber 
Areal, an der Zürcherstrasse sowie der 
Grabenstrasse 36 Plätze aufgehoben 
(Saldo Altstadt plus 27 Parkplätze).

–  Im Stadtzentrum wurden infolge der 
von der SBB veräusserten Fläche nord
seitig des Bahnhofs 160 Parkplätze 
aufgehoben, als Teilkompensation auf 
dem Unteren Mätteli 143 Parkplätze 
geschaffen. Mit der Umgestaltung von 
St. Galler und Marktstrasse gingen auf 
dem Marktplatz 23, in der P+RHalle 
vis à vis dem Oberen Mätteli sowie an 
der Eisenbahnstrasse zugunsten der 
Veloparkierung 20 resp. 6 und am Ka
sernenplatz 3 Parkplätze verloren. (Sal
do minus 69 Parkplätze).

Bereits heute ist absehbar, dass zuguns
ten von kulturellen Nutzungen auf dem 
Unteren Mätteli (Neubau KAFFKultur
pavillon) ein Parkplatzabbau von ca. 40 
Plätzen erfolgen wird. Offen ist zudem 
die Parkplatzreduktion auf dem Oberen 
Mätteli aufgrund des geplanten «Markt 
Thurgau» und der Umnutzung des Ka
sernenareals. Die Anzahl der Parkplätze 
in privaten Parkierungsanlagen, welche 
mindestens teilweise öffentlich genutzt 
werden können, liegen, wenn überhaupt 
nur unvollständig vor. So sind auch Ver
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Quelle:  Abstimmungsbotschaft des Regierungsrates zum 27. September 2020  
(GLVDR ©nightnurse)

Untergeschoss 1
Parkplätze, Archiv / Lager, Haustechnik

Untergeschoss 2
Parkplätze, Haustechnik

Untergeschoss 3
Parkplätze, Haustechnik

gleiche bezüglich dem gesamten Parkie
rungsangebot mit anderen Städten we
nig aussagekräftig. Dazu kommt, dass es 
keine einheitliche Definition für das Ge
biet eines Stadtzentrums gibt. 

Betrieb und Kosten
Der Kanton erstellt den Ergänzungsbau 
des Regierungsgebäudes inkl. Tiefgara
ge. Es ist vorgesehen, dass sich die Stadt 
Frauenfeld mit 1.75 Mio. Franken die 
öffentliche Nutzung von 50 Parkplätzen 
grundbuchamtlich sichert.
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Aktuell erfolgt durch den Kanton die Erar
beitung des Bauprojekts. Die 50 öffentli
chen Parkplätze der Stadt Frauenfeld sind 
unmittelbar nach dem Einfahrtsbereich 
in die unterirdische Parkierungsanlage 
vorgesehen und befinden sich nahe der 
Ausgänge in Richtung Vorstadt. Im Ge
gensatz zum Parkhaus Altstadt, werden 
die Tarife für die öffentlichen Parkplätze 
durch die Stadt in Abstimmung zu den 
restlichen Gebühren für die öffentlichen 
Parkierungen festgelegt. Der Kanton über 
  nimmt sämtliche Erneuerungs, Unter
halts und Betriebskosten und nimmt 
auch die von der Stadt festgelegten Ge
bühren für die 50 Parkplätze ein. Damit 
kann die Stadt die Nutzung der Parkie
rung, ohne gegenseitige Abrechnungen 
des laufenden Betriebs zwischen Kanton 
und Stadt, aktiv beeinflussen.

Sowohl die Tarife wie auch die Öffnungs
zeiten können vom Stadtrat in Abstim
mung mit den anderen Parkierungs
anlagen festgelegt werden. Dabei ist 
vorgesehen, dass die 50 Plätze während 
24 Stunden an 365 Tagen genutzt wer
den können. Die Parkierungsanlage wird 
mit einer Anzeige bezüglich der verfüg
baren Plätze ausgestattet, zudem sollen 
die Vorbereitungsarbeiten für Ladesta
tionen für elektrisch betriebene Perso
nenwagen erfolgen. Der Kanton wird im 
Rahmen der Detailprojektierung festle
gen, wie viele der kantonseigenen Park
plätze ausserhalb der Bürozeiten der Be
völkerung zur Verfügung gestellt werden 
können. Es kann davon ausgegangen 

werden, dass ein grösserer Teil genutzt 
werden kann.

Bei einem Investitionsbeitrag von 1.75 
Mio. Franken kostet ein öffentlicher 
Parkplatz für die Stadt 35‘000 Franken, 
was einem üblichen Durchschnittspreis 
für einen Tiefgaragenplatz in der Innen
stadt entspricht. Dass diese Kosten für 
innenstädtische und unterirdische Auto
abstellplätze, bei teilweise schwierigem 
Untergrund, als angemessen bezeichnet 
werden können, zeigt die Beteiligung 
beim Parkhaus Altstadt, wo ein Parkplatz 
33‘333 Franken kostete. 

Stand des Projekts und Terminplan
Der Stadtrat brachte bereits in einer frü
hen Planungsphase für den Ergänzungs
bau das Bedürfnis nach öffentlichen Park
plätzen ein. Die schriftliche Bestätigung 
dieser Absicht, unter Vorbehalt der Zu
stimmung der entsprechenden Instanzen, 
erfolgte mit Stadtratsbeschluss Nr. 20 am 
21. Januar 2020. Nach dem positiven Ab
stimmungsresultat zum Ergänzungsbau 
am 27. September 2020 wurden vertiefte 
Verhandlungen mit dem Kanton für die 
50 öffentlichen Parkplätze aufgenommen.

Der Baustart des Ergänzungsbaus zum 
Regierungegebäude ist im 2. Quartal 
2022 vorgesehen. Der Fertigstellungs
termin ist aufgrund des aktuellen Pro
jektstandes noch nicht abschliessend 
definierbar. Derzeit geht der Kanton 
von einer Inbetriebnahme des Gebäudes 
Ende 2024 resp. Anfang 2025 aus.
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Nutzen für die Stadt Frauenfeld
Im Richtplan «Siedlung und Verkehr» 
wurde aufgrund umfangreicher Zählun
gen, Auswertungen und Vergleiche 2009 
festgestellt, dass in Frauenfeld das Park
platzangebot ausreichend ist, auch wenn 
die Auslastung insgesamt hoch und 
teilweise bzw. zeitweise überlastet ist. 
Im Sinne der Aufenthaltsqualität sowie 
der Verkehrssicherheit sollen die oberir
dischen Parkplätze durch unterirdische 
substituiert werden¹. Diese Erkenntnis gilt 
heute unverändert, obwohl die Einwoh
nerzahl in diesem Zeitraum jährlich im 
Durchschnitt um 1.1% zugenommen hat.  

Die geplante Tiefgarage unter dem Er
gänzungsbau Regierungsgebäude wird 
den «Parksuchverkehr» im nordöstlichen 
Bereich der Innenstadt reduzieren und 
den Gewerbetreibenden in der Vorstadt 
einen Mehrwert bezüglich Erreichbarkeit 
und Kundenattraktivität bringen. Das 
zusätzliche Angebot an Autoabstellplät
zen entspricht einem echten Bedürfnis 
von Gewerbetreibenden, Besuchern und 
Kunden der Innenstadt (Altstadt und 
obere Vorstadt). Jetzt besteht die Re
alisierungschance für 50 altstadtnahe, 
unterirdische Parkplätze, welche an 365 
Tagen 24 Stunden genutzt werden kön
nen. Während den Nebengeschäftszeiten 
am Abend resp. am Wochenende stehen 
auch Parkplätze der kantonalen Verwal
tung der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Ist ein Gebäude einmal erstellt, lassen 
sich nachträglich zusätzliche Tiefgara

genparkplätze nur noch höchst unwirt
schaftlich erstellen. Aus diesem Grund 
handelt es sich um eine einmalige 
Chance, zumal das Geschäft mit zweck
gebundenen Mitteln aus einer beste
henden Spezialfinanzierung finanziert 
werden kann. Den Unsicherheiten in 
Bezug auf das zukünftige Parkierungs
angebot auf dem Oberen und Unteren 
Mätteli im Hinblick auf veränderte Nut
zungen kann proaktiv entgegengewirkt 
werden. Bereits heute ist absehbar, dass 
zugunsten von kulturellen Nutzungen 
auf dem Unteren Mätteli und dem Pro
jekt «Markt Thurgau» und der Umnut
zung des Kasernenareals auf dem Obe
ren Mätteli ein weiterer Parkplatzabbau 
erfolgen wird.

¹  Vergleiche https://www.frauenfeld.ch/public/upload/ 
assets/14389/Erlaeuterungen_Verkehr_110628.pdf, 
Kapitel 5.4.2 «Parkierung im Zentrum», ab Seite 136



Die Debatte im Gemeinderat 
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Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung 
vom 17. März 2021 das Geschäft bera
ten. Im Rahmen der Eintretensdebatte 
wurde ein Rückweisungsantrag aufgrund 
der aus Sicht des Antragsstellers fehlen
den verbindlichen Regelung über den 
Abbau von oberirdischen Parkplätzen 
gestellt. Nach einer umfassenden Diskus
sion wurde der Rückweisungsantrag mit 
17 Ja zu 22NeinStimmen abgelehnt. 
In der nachfolgenden Beratungsdebat
te argumentierten die Befürworterinnen 
und Befürworter im Wesentlichen, dass 
es eine einmalige Gelegenheit sei, sich in 
der Innenstadt unterirdische Parkplätze 
zu sichern. Zudem seien die Kosten durch 
die Einlagen aus Parkgebühren in der ent
sprechenden Spezialfinanzierung bereits 
gedeckt. Die Gegnerinnen und Gegner 
hingegen monierten im Wesentlichen, 
dass bereits heute genügend Parkplätze 
vorhanden seien.

Zudem verlangten sie im Ausgleich ei
nen konkreten und verbindlichen Ab
bau einer gleichen Anzahl oberirdischer 
Parkplätze. Im Rahmen der Beschluss
fassung stimmte der Gemeinderat der 
grundbuchamtlichen Sicherung zur Nut
zung von 50 öffentlichen Parkplätzen im 
Untergeschoss des Ergänzungsbaus des 
Regierungsgebäudes zu 1.75 Mio. Fran
ken aus der Spezialfinanzierung mit 25 
Ja gegen 14 NeinStimmen zu. Da die 
gegnerische Seite im Gemeinderat ge
gen diesen Beschluss das Behördenrefe
rendum ergriffen hat, gelangt die Vorla
ge zur Volksabstimmung. 
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NEIN zu 1,75 Millionen für unnötige 
Tiefgaragenparkplätze!

2000 öffentlich zugängliche Parkplätze 
gibt es heute in der Innenstadt von Frau
enfeld. Rund die Hälfte davon sind ober
irdisch, die andere Hälfte befindet sich 
in Tiefgaragen. Stadt und Gemeinderat 
wollen nun für 1,75 Millionen Franken 
weitere 50 Tiefgaragenplätze bauen. 
Einfach, weil gerade die Gelegenheit be
steht, sich in der geplanten Tiefgarage 
unter dem Erweiterungsbau des Regie
rungsgebäudes einzukaufen. Dieser Kauf 
entspricht keinem Bedürfnis und erfolgt 
ohne Abstützung auf ein übergeordne
tes Parkierungskonzept.

Tiefgarage zu wenig genutzt
Nur wenige Meter neben den geplan
ten Tiefgaragenparkplätzen steht bereits 
heute das Parkhaus Altstadt meistens fast 
leer. Die Stadt Frauenfeld hat dort 2015 
für 2 Millionen Franken 63 öffentlich 
zugängliche Tiefgaragenplätze auf dem 
Huber Areal geschaffen. Die Parkplatzan
zeige weist kaum einmal weniger als 50 
freie Parkplätze aus. Eine Erhebung der 
Stadt kommt zu einer Auslastung von 
nur 30 %. Es handelt sich hier somit um 
eine offensichtliche Fehlinvestition, die 
auf falschen Annahmen über die Parkie
rungsbedürfnisse beruht.

Aus Fehlern kann man lernen. Es gibt 
keinen Grund anzunehmen, dass die 

Die Argumente des Gegenkomitees 
50 zusätzlichen Tiefgaragenplätze unter 
dem Regierungsgebäude, die sogar noch 
etwas weiter von der Altstadt entfernt 
liegen, besser ausgelastet sein werden 
als das bestehende Parkhaus Altstadt.

Gelder gezielt und nachhaltig
einsetzen
Warum also weitere 1,75 Millionen für 
leerstehende Tiefgaragenplätze ausge
ben? Dieses Geld lässt sich wirksamer 
und nachhaltiger einsetzen.
Frauenfeld wartet zum Beispiel seit mehr 
als 10 Jahren auf ein Parkleitsystem, um 
den Suchverkehr in der Altstadt zu re
duzieren. Diese längst überfällige Inves
tition könnte mit den Geldern aus dem 
Parkierungsfonds finanziert werden. 
Auch Massnahmen zur Verbesserung der 
Zugänglichkeit der Altstadt für Fussgän
gerInnen und VelofahrerInnen könnten 
verwirklicht werden.

Die Stadt wird demnächst die Stadtka
serne übernehmen und das Areal für 
das Projekt «Markt Thurgau» nutzen. 
Dafür braucht es auch das Obere Mät
teli. Als Ersatz für die MätteliParkplätze 
ist eine Tiefgarage geplant; die Millionen 
aus dem ParkierungsFonds dürften hier 
hochwillkommen sein. 
 
Sparen wir also diese Gelder besser für 
zukunftsträchtigere Investitionen zur 
Verbesserung der Lebensqualität im Zen
trum von Frauenfeld.
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Darum NEIN zu 50 zusätzlichen, über
flüssigen Tiefgaragenplätzen unter dem 
Erweiterungsbau des Regierungsgebäu
des.

Öffentlich zugängliche Tiefgaragenplätze rund um die Frauenfelder Altstadt
Quelle: Gegenkomitee



13

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Mit der Beteiligung am Bau einer Parkie
rungsanlage unter dem Ergänzungsbau 
des Regierungsgebäudes, welche mit 50 
öffentlichen von total ca. 215 Plätzen 
ausgestattet ist, bietet sich die seltene 
Möglichkeit, innenstadtnah zusätzlichen, 
öffentlichen Parkraum zu schaffen, wel
cher an 365 Tagen 24 Stunden genutzt 
werden kann. Mit der Verwendung von 
1.75 Mio. Franken aus der Spezialfinan
zierung «Parkierung» können Mittel ih
rem Zweck entsprechend und zielgerich
tet eingesetzt werden. Die Kosten für die 
Parkierung entsprechen mit 35‘000 Fran
ken pro Parkplatz, insbesondere in der In
nenstadt, einem üblichen Durchschnitts
preis. Zudem wird der Kanton sämtliche 
Erneuerungs, Unterhalt und Betriebs
kosten übernehmen, wobei die Stadt die 
Parkierungsgebühren der 50 Parkplätze 
festlegen kann. Im Gegensatz zur priva
ten Tiefgarage «Altstadt», handelt es sich 
bei diesem Kreditbegehren um 50 öffent
liche Parkplätze.

Die Anzahl der Parkplätze in privaten 
Parkierungsanlagen, welche mindestens 
teilweise öffentlich genutzt werden kön
nen, liegen, wenn überhaupt, nur unvoll
ständig vor. Auch fehlt für den Perimeter 
der Innenstadt eine Definition, so dass 
Zählungen nicht vergleichbar sind. Auch 

Abschliessende Argumente
des Stadtrats 

Vergleiche mit dem Parkierungsangebot 
mit anderen Städten sind deshalb wenig 
aussagekräftig. 

Mit der Sicherung von 50 Parkplätzen 
kann der absehbaren Reduktion von 
Parkflächen zugunsten von anderen Nut
zungen auf dem Unteren Mätteli und 
dem Projekt «Markt Thurgau» und der 
Umnutzung des Kasernenareals auf dem 
Oberen Mätteli entgegengewirkt wer
den. 
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Die Abstimmungsfrage lautet:

Abstimmungsfrage

Stimmen Sie dem Kreditbegehren für die grundbuchamtliche Sicherung zur 
Nutzung von 50 öffentlichen Parkplätzen im Untergeschoss des Ergänzungs-
baus des Regierungsgebäudes zu 1.75 Mio. Franken aus der Spezialfinanzie-
rung zu?

Der Gemeinderat hat dem Kreditbegehren an seiner Sitzung vom 17. März 2021 
mit 25 Ja zu 14 NeinStimmen zugestimmt. Daraufhin wurde mit 13 Stimmen das 
Behördenreferendum gemäss Artikel 11 der Gemeindeordnung und Art. 53a des Ge
schäftsreglementes des Gemeinderates ergriffen. Aufgrund der vorgenannten Aus
führungen empfiehlt Ihnen der Gemeinderat und der Stadtrat, dem Kreditbegehren 
für die Sicherung von 50 öffentlichen Parkplätzen zuzustimmen. 
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